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1 Grundlagen 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Der Verwaltungsausschuss Gemeinde Südergellersen hat in seiner Sitzung am 23.06.2021  die 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 beschlossen. 

Dem Bebauungsplan liegen zugrunde: 

�x das Baugesetzbuch (BauGB), 

�x die Baunutzungsverordnung (BauNVO) und 

�x die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV) 

in den zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassungen. 

Als Plangrundlage für den topografischen und rechtlichen Nachweis der Grundstücke dient das 
amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) mit Stand vom 02.07.2025  des 
Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN). 

1.2 Hinweise zum Verfahren 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 
1 Satz 2 Nr. 1 BauGB (zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 m2) aufgestellt. Der 
Plangeltungsbereich liegt im Innenbereich. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die 
planungsrechtlichen Grundlagen für eine behutsame wohnbauliche Nachverdichtung sowie die 
Entwicklung des baulichen Bestandes geschaffen werden. Es handelt sich um eine Maßnahme 
der Innenentwicklung.  

Es wird weder die Zulässigkeit eines Vorhabens begründet, das einer Pflicht zur Durchf	Áhrung 
einer Umweltverträglichkeitspüfung unterliegt, noch bestehen Anhaltspunkte, dass die in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter beeinträchtigt werden. Es handelt sich 
auch um keine Planung, bei der Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImschG zu beachten sind.  

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 3 BauGB wird von der formalen 
Umweltprüfung  nach § 2 Abs. 4 BauGB, der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB, der Angabe über die Verf	Ágbarkeit 
von umweltbezogenen Informationen nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie dem Monitoring nach § 4c 
BauGB abgesehen. 

Aufgrund der Zuordnung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 zu den Fällen nach § 13a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB (weniger als 20.000 m2 Grundfläche) gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 
4 BauGB mögliche Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten 
sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig. Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt somit nicht.  

1.3 Projektbeteiligte Plane nde und Fachbüros 

Die Bearbeitung des Bebauungsplans Nr. 5, 1. Änderung der Gemeinde Südergellersen sowie 
die Erarbeitung der Fachgutachten erfolgt durch : 

�ƒ Bebauungsplan:  
Architektur  + Stadtplanung, Hamburg, Baum | Schwormstede | Stellmacher PartGmbB 

�ƒ Baumgutachten: 
Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Forstwirtschaft Hans Bahr, Lankau 
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1.4 Plangeltungsbereich, Bestand und Umgebung 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung wird in der Planzeichnung (Teil A) durch eine ent-
sprechende Signatur gekennzeichnet. Er umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 1,0 ha. 

Mit der 1. Änderung wird der Ursprungsbebauungsplan ���u�:���”���A�"�1�_�t	Á�v�1�_�;�m�_�o�=�> vom 25.08.2000 
vollständig überplant. 

Das Plangebiet befindet sich zentral im Ortsteil Heiligenthal nördlich der Hauptstraße (K36), 
	X�v�|�t�b�1�_���7�;�u���"�|�u�-�z�;���A��	X�_�l�v�_�o�t�Œ�;�u���)�;�]�>���†�m�7���‰�;�v�|�t�b�1�_���7�;�u���"�|�u�-�z�;���A�"�1�_�m�;�t�t�;�m�0�;�u�]�;�u���)�;�]�> und ist 
eine historische, ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle , die das dörfliche Ortsbild von 
Heiligenthal prägt. Heute befindet sich eine überwiegend wohnbauliche, zum Teil aber auch 
gemischte Nutzung im Plangebiet. Der ehemalige Schweinestall im Norden wurde in Wohnraum 
umgenutzt, die Halle an dem Schnellenberger Weg dient derzeit als Lager für einen regionalen 
Betrieb. Des Weiteren befindet sich zentral das ehemalige, heute leerstehende historische 
bäuerliche Haupthaus, das unter Denkmalschutz steht. Eine weitere zurzeit nicht genutzte 
Scheune am Böhmsholzer Weg sowie zwei Remisen vervollständigen das bäuerliche Ensemble. 

Der nordwestliche und nordöstliche Bereich des Plangebiets sind jeweils durch einen Eichen-
hain mit überwiegend Stieleichen geprägt.  Außerdem befinden sich zentral auch solitäre 
Bäume. Entlang der Südwestgrenze verläuft ein Gehölzstreifen mit einzelnen großkronigen 
Bäumen im Südwesten. 

Die Erschließung des Hofes erfolgt  in erster Linie von Südosten vom Schnellenberger Weg, wo 
direkt auf den Kuhstall des Haupthauses und den Hofplatz mit Remise zugefahren werden kann. 
Daneben gibt es im Nordwesten vom Böhmsholzer Weg sowie im Nordosten vom Schnellen-
berger Weg untergeordnete Zufahrten. 

Im Ursprungsbebauungsplan ist der östliche Bereich des Plangebiets als Dorfgebiet (MD) und 
�7�;�u�� �‰�;�v�|�t�b�1�_�;�� ���;�u�;�b�1�_�� �-�t�v�� �r�u�b�ˆ�-�|�;�� ���u	Á�m�=�t�œ�1�_�;�� �l�b�|�� �7�;�u�� �,�‰�;�1�h�0�;�v�|�b�l�l�†�m�]�� �A���b�1�_�;�m�_�-�b�m�� �†�m�7��
���0�v�|�0�-�†�l�‰�b�;�v�;�>���=�;�v�|�]�;�v�;�|�Œ�|�:�� 

Das Plangebiet ist in allen Richtungen von dörflicher Wohnbebauung umgeben. Südlich 
befindet sich zudem eine landwirtschaftliche Hofstelle.  

2 Anlass und Ziel 

Anlass für die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 ist die Absicht des 
Eigentümers, das Grundstück behutsam und ortsbildverträglich nachzuverdichten. Dabei soll 
der Erhalt und die Sanierung der zum Teil unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden des 
Schlüschenhofs zur Schaffung von ortsangemessenem Wohnraum in der Dorfmitte eine 
wichtige Rolle spielen. 

Ein Entwicklungs- und Funktionskonzept (vgl. Anlage 1 zur Begründung bzw. Abb. 5) liegt vor, 
das mit dem derzeitig geltendem Planrecht nicht umsetzbar ist. 

Ziel der Bebauungsplanänderung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
behutsame wohnbauliche Nachverdichtung unter Berücksichtigung der denkmalschutz-
rechtlichen Anforderung en sowie der ortsbildprägenden Bestandsgebäude und Grünstrukturen 
zu schaffen. Dabei soll eine ortsangemessene bauliche Nachverdichtung sowie wohnbaulichen 
Entwicklung im Bestand ermöglicht werden. Es befinden sich im Plangebiet in der alten Scheune 
am Schnellenberger Weg nicht wesentlich störende gewerbliche Nutzungen, die in Ihrem 
Bestand gesichert werden sollen. Des Weiteren sollen die ortsbildprägenden Gehölze 
weitestgehend erhalten bleiben.  
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3 Übergeordnete Planungsgrundlagen 

3.1 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 

In der Fortschreibung des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachen (LROP) 2022 
befindet sich die Gemeinde Südergellersen südöstlich des Oberzentrums Lüneburg. Der Ortsteil 
Heiligenthal befindet sich nordöstlich des Hauptortes. Südöstlich angrenzend befindet sich das 
FFH-Gebiet �AIlmenau �l�b�|�����;�0�;�m�0�œ�1�_�;�m�>���P�
�
��-Gebiet 2628-331) bzw. das Naturschutzgebiet 
Hasenburger Bachtal (NSG Lü 281). 

Derzeit wird das LROP fortgeschrieben. Ein erster Entwurf wurde im Frühjahr 2025 zur 
Beteiligung ausgelegt. Die Änderungen umfassen die Stärkung von Klimaschutz, Energiewende 
und Infrastruktur verbunden mit einer Anpassung der Raumentwicklung und des Natur-
schutzes. Für das Gebiet der Gemeinde Südergellersen ergeben sich bisher keine Änderungen. 

 
Abb. 1:  Ausschnitt LROP Niedersachsen 2022 mit Kennzeichnung des Ortsteils Heiligenthal  

 der Gemeinde Südergellersen 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP 2003, 2. Änderung 2016) des Landkreises 
Lüneburg befindet sich in der Neuaufstellung. Der 2. Entwurf des RROP 2025 liegt im Rahmen 
des zweiten Beteiligungsverfahrens vor. Die gegenüber dem 1. Entwurf unveränderten Plan-
teile mit Zielcharakter des 2. Entwurfes sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4a ROG als in Aufstellung 
befindliche Ziele der Raumordnung zu werten und demnach als Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung in Aufstellung zu berücksichtigen. Insofern beziehen sich die nachfolgenden Aussagen, 
sofern nicht anders angegeben, auf die unveränderten Planteile des 1. Entwurf des RROP 2025. 

Die Gemeinde Südergellersen besitzt keine zentralörtliche Funktion und ist gemäß RROP ein 
Eigenentwicklungsort . Das RROP definiert für diese Orte Flächenkontingente sowie Dichte-
werte, welche jedoch auf Innenentwicklungen nicht angerechnet werden müssen. 

Die Hauptstraße sowie der Böhmsholzer Weg sind zudem als regional bedeutsame Fahrrad-
routen  dargestellt. Auswirkungen durch die Planung sind jedoch diesbezüglich nicht zu 
erwarten. 

Insofern wird davon ausgegangen, dass die vorliegende Planung mit den Grundsätzen und 
Zielen der Raumordnung konform sind. 

OT Heiligenthal 
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Abb. 2: Ausschnitt RROP 2025 mit Kennzeichnung des Plangebiets 

3.3 Landschaftsrahmenplan 

Im Biotoptypenplan des Landschaftsrahmenplan des Landkreises Lüneburg von 2017 wird der 
östliche Bereich des Plangebiets als ländlich geprägtes/ verstädtertes Dorfgebiet (OD) und der 
westliche Bereich als Gehölz des Siedlungsbereichs (HS) dargestellt. 

Das Zielkonzept trifft für den Geltungsbereich selbst keine Aussagen. Östlich des Plangebiets 
in ca. 170 m Entfernung befindet sich das FFH-���;�0�b�;�|���A���t�l�;�m�-�†���l�b�|�����;�0�;�m�0�œ�1�_�;�m�>���P�
�
��-Gebiet 
2628-331�Q�7���7�-�v�����-�|�†�u�v�1�_�†�|�Œ�]�;�0�b�;�|���A���-�v�;�m�0�†�u�]�;�u�����-�1�_�|�-�t�>���P���"������	Á���‘�v�•�Q���v�o�‰�b�;���7�-�v��Landschafts-
schutzgebiet des Landkreises Lüneburg.  

 
Abb. 3: Ausschnitt des Landschaftsrahmenplans Landkreis Lüneburg (2017) mit Kennzeichnung des Plangebiets 

Plangebiet 

Plangebiet 
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3.4 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan (1978) mit seiner 12. Änderung (1994) stellt für das 
Plangebiet im östlichen Bereich Dorfgebiet (MD) und im westlichen Bereich Gehölz dar (vgl. 
Abb. 4). 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes soll der gesamte Geltungsbereich als Dorfgebiet 
(MD) festgesetzt werden. Diese Festsetzung weicht im westlichen Teil von den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes ab. Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB aufgestellt wird, ist kein eigenständiges Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung 
notwendig. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan geändert und ergänzt wird, weil die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt ist. Der Flächennutzungsplan kann durch eine 
Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungsplanes angepasst werden. 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes durch Berichtigung der Samtgemeinde Gellersen 
soll zukünftig für den ganzen Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung Dorfgebiet (MD) 
dargestellt werden, wodurch dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 BauGB entsprochen wird. Die 
Planurkunde wird zum Entwurf angefertigt und mit Satzungsbeschluss der Bebauungsplan-
änderung als eigenständige Planurkunde mit ausgefertigt. 

  

Abb. 4:  Ausschnitt des rechtswirksamen Flächennutzungsplans (1978) mit seiner 12. Änderung (1994) der 
Samtgemeinde Gellersen mit Kennzeichnung des B-Plan-Gebiets in rot  (links) sowie 
die Änderung des Flächennutzungsplanes durch Berichtigung der Samtgemeinde Gellersen mit 
Kennzeichnung des B-Plan-Gebiets in rot (rechts) 
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4 Städtebauliche Festsetzungen 

4.1 Städtebauliches Konzept 

 
Abb. 5: städtebauliches Funktionskonzept "Schlüschenhof" (Quelle: eigene Darstellung mit Luftbild (LGLN �” 2024) 

Das städtebauliche Konzept sieht den überwiegenden Erhalt der bisher vorhandenen und 
teilweise denkmalgeschützten Gebäude im östlichen Bereich des Plangebiets sowie entlang des 
Böhmsholzer Weges (Nr. 1-6) vor. 

�ƒ Das denkmalgeschützte historische Haupthaus (1) mittig im Plangebiet kann als 
�A���†�t�|�†�u�|�;�m�m�;�>�� �=	Á�u�� �h�t�;�b�m�;�� �u�†�_�b�]�;�� �†�m�u�;�]�;�t�l�œ�z�b�]�� �v�|�-�|�|�=�b�m�7�;�m�7�;�� ���†�t�|�†�u-Veranstaltungen, wie 
Lesungen oder Kammerkonzerte, oder zum Wohnen denkmalgerecht umgenutzt werden.  

�ƒ Der ehemalige Schweinestall (2) wurde bereits zum Wohnen mit einer Wohneinheit  
umgenutzt. Das Nebengebäude (3) fungiert  als Gästehaus. 

�ƒ Die historische Scheune (4) am Schnellenberger Weg wird derzeit als gewerbliche 
Lagerfläche für einen externen Gastronomiebetrieb genutzt. Langfristig ist hier auch eine 
Umnutzung zu Wohnraum in Form eines Mehrfamilienhauses möglich. 

�ƒ Die alte Remise (5) im südöstlichen Bereich wird derzeit und soll auch zukünftig als Garage 
sowie Schuppen im Sinne einer Nebenanlage genutzt werden. 

�ƒ Das historische Werkstatt -Gebäude (6) am Böhmsholzer Weg steht zurzeit leer und kann 
mittel - bis langfristig zu Gewerbe- und/oder Wohnraum umgenutzt werden. 

Im westlichen Bereich befindet sich derzeit eine offene Grünlandfläche, die für eine behutsame 
wohnbauliche Nachverdichtung durch drei eingeschossige Einfamilienhäuser (7) als besondere 
gemeinschaftliche Wohnform geeignet ist. Diese untergeordnete Bebauung geht respektvoll 
mit dem denkmalgeschützten Haupthaus um. Die drei Wohnhäuser bilden einen gemein-

1 

3 2 

5 

6 

4 

7 
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schaftlich genutzten Hof in der Mitte sowie private Gartenflächen hinter den Häusern.  

Die Erschließung des historischen Hofbereichs im Osten erfolgt weiterhin über die 
vorhandenen Zufahrten am Schnellenberger Weg sowie am Böhmsholzer Weg. Für die 
Erschließung der neuen Einfamilienhäuser soll unter Erhalt des Baumbestandes eine weitere 
Zufahrt im Südwesten am Böhmsholzer Weg geschaffen werden. 

Die Stellplätze für die Nutzungen in den verschiedenen Bereichen des Hofes finden 
ausreichend Platz auf dem großzügigen Areal. 

Die beiden Eichenhaine im Nordwesten/Westen sowie Nordosten sollen weitgehend erhalten 
werden. Für die drei Einfamilienhäuser (7) sowie im Rahmen der Pflege und des derzeitigen 
Zustands der Bäume sind voraussichtlich einzelne Bäume zu entnehmen sowie die Baumkronen 
einzukürzen (vgl. Kap. 6.1 sowie Baumgutachten in der Anlage zur Begründung). 

4.2 Art der baulichen Nutzung  

Mit der Festsetzung eines Dorfgebiets (MD)  �]�;�l�œ�z�� �Y�a�”�� ���-�†���(���� �‰�b�u�7�� �7�;�l�� �,�b�;�t�� �!�;�1�_�m�†�m�]��
getragen, die dörflich geprägte Struktur des Plangebiets �K wie bereits um Ursprungsplan �K 
sowie der Umgebung zu sichern und gleichzeitig eine dörflich geprägte Entwicklung zu 
ermöglichen. 

Ein Dorfgebiet fördert die enge Verzahnung von Wohnen, kleingewerblicher Tätigkeit und 
gemeinschaftlichem Leben. Die Zulässigkeit nicht wesentlich störender gewerblicher Betriebe 
bietet ortsangemessenen Raum für örtliche Kleinbetriebe und Dienstleistungen, ebenso wie für 
kulturelle Aktivitäten, die den sozialen Zusammenhalt und die Lebensqualität im Dorf stärken. 

Südlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich eine weiterhin aktive landwirtschaftliche 
Hofstelle. Mit der  Festsetzung eines Dorfgebiets wird der besonderen Verträglichkeit zwischen 
landwirtschaftlicher Nutzung und Wohnnutzung entsprechend Rechnung getragen. Das 
Dorfgebiet bietet eine erhöhte Toleranz gegenüber landwirtschaftlich bedingten Immissionen 
wie Lärm, Gerüche und Staub, da die dörfliche Struktur einen höheren Maßstab an 
nachbarschaftlicher Rücksichtnahme erlaubt. 

Im Vergleich zu allgemeinen Wohngebieten ist das Dorfgebiet planungsrechtlich darauf aus-
gelegt, die historisch gewachsene funktionale Durchmischung zu erhalten. Das Dorfgebiet 
erlaubt die Koexistenz verschiedener Nutzungen, die für die dörfliche Eigenart typisch sind, und 
sichert zugleich die städtebauliche Ordnung des Gesamtbereichs. Die Festsetzung basiert auf 
�7�;�m�� ���m�=�o�u�7�;�u�†�m�]�;�m�� �]�;�l�œ�z�� �Y�a�•�� ���0�v�:�a�u�� ���-�†������ �m�-�1�_�� ���;�u	Á�1�h�v�b�1�_�|�b�]�†�m�]�� �7�;�u�� �0�;�v�|�;�_�;�m�7�;�m��
ortsprägenden Strukturen, der Belange der Nachbarschaft sowie der notwendigen Schutz-
funktion zugunsten der landwirtschaftlichen Betriebsstelle.  

4.3 Maß der baulichen Nutzung 

Im Baugebiet wird das Maß der baulichen Nutzung über die Festsetzung der maximal zulässigen 
Grundfläche (GR), der Geschossigkeit sowie der First- und Traufhöhe hinreichend bestimmt. 

So wird je Baufenster die maximal zulässige Grundfläche anhand der Bestandsgebäude fest-
gesetzt. Zusätzlich können im östlichen Bereich drei weitere Einfamilienhäuser mit jeweils einer 
maximal zulässigen Grundfläche von 120 m2 für die angestrebte wohnbauliche Nach-
verdichtung hergestellt werden. 

Die Geschossigkeit wird aus dem Ursprungsplan mit  maximal einem zulässigen Vollgeschoss 
übernommen. Um den Erhalt der teilweise hohen Bestandsgebäude bei Umnutzung zu 
Wohnraum planungsrechtlich zu ermöglichen, wird festgesetzt, dass ausnahmsweise auch zwei 
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Vollgeschosse zulässig sind, wenn bestehende Gebäude oder Gebäudeteile zu Wohnzwecken 
umgenutzt werden sollen und die bestehenden Trauf- und Firsthöhen sowie die vorhandene 
Dachneigung dies zulassen. 

Für die drei zusätzlichen Einfamilienhäuser im westlichen Teil des Plangebiets wird zudem eine 
Firsthöhe von 8,50 m sowie eine Traufhöhe von 4,00 m festgesetzt, sodass sich diese im Maß 
der baulichen Nutzung der eigentlichen Hofgebäude und insbesondere dem denkmal-
geschützten Haupthaus deutlich unterordnen. 

4.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Für das Dorfgebiet werden die überbaubaren Grundstücksflächen bestandsorientiert anhand 
festgesetzt. In einem Abstand von mindestens 15 m zum denkmalgeschützten Gebäude werden 
zudem drei weitere kleine Baufenster sensibel in einer hofartigen Anordnung festgesetzt, um 
die behutsame Nachverdichtung hoftypische Einfamilienhäuser zu ermöglichen. Dadurch kann 
der Charakter der dorfbildprägenden Hofstelle planungsrechtlich gesichert und gleichzeitig dem 
Umgebungsschutz des denkmalgeschützten Gebäudes Rechnung getragen werden. 

Daneben ordnen sich mit dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung die Einfamilienhäuser 
dem Denkmal baulich unter und halten einen mit der unteren Denkmalschutzbehörde 
abgestimmten ausreichend Abstand im Sinne des Umgebungsschutzes gemäß § 8 NDSchG (vgl. 
Kap. 9). 

Terrassen und Wintergärten sind üblicherweise baulich mit dem Hauptgebäude verbunden und 
gelten daher planungsrechtlich als Teil der Hauptanlage. Sie dürfen grundsätzlich nur innerhalb 
der festgesetzten Baugrenzen errichtet werden. Um jedoch bei einer Umnutzung bestehender 
Gebäude zu Wohnzwecken weiterhin deutlich untergeordnet  die Errichtung von Terrassen und 
Wintergärten zu ermöglichen, wird zugelassen, dass diese Bauteile bis zu einer Fläche von 
�•�“�a�l2 auch außerhalb der Baugrenzen realisiert werden dürfen. Für untergeordnete Bauteile 
wie Erker oder Windfang �h�-�m�m���7�b�;�����-�†�]�u�;�m�Œ�;���7�-�u	Á�0�;�u���_�b�m�-�†�v���-�†�v�m�-�_�l�v�‰�;�b�v�;���†�l���0�b�v���Œ�†���‘�7�•�•�a�l��
überschritten werden, sofern sie die städtebaulichen Zielsetzungen des Plans nicht beein-
trächtigen. 

Für die überbaubaren Flächen wird zusätzlich die Hauptf irstrichtung festgesetzt und somit der 
ort sbildprägende landwirtschaftliche Hofstellencharakter planungsrechtlich sichert und gleich-
zeitig auch für die zukünftigen Einfamilienhäuser eine dörfliche städtebauliche Hofstruktur 
vorgibt.  

Zudem wird zur Wahrung des offenen dörflichen Charakters eine offene Bauweise festgesetzt.  

4.5 Anzahl der Wohneinheiten  

Um die städtebauliche Dichte in dem Plangebiet zu steuern und eine ortsangemessene 
Wohndichte im Ort �Œ�†�� �]�;�‰�œ�_�u�t�;�b�v�|�;�m�7�� �‰�b�u�7�� �=�;�v�|�]�;�v�;�|�Œ�|�7�� �7�-�v�v�� �f�;�� �-�m�]�;�=�-�m�]�;�m�;�� �•�‘�•�a�l2 der 
festgesetzten maximal zulässigen Grundfläche eine Wohneinheit zulässig ist. Diese Regelung 
dient dazu, die Anzahl der Wohneinheiten in Relation zur jeweils maximal möglichen Gebäude-
größe zu begrenzen und so einer übermäßigen Nachverdichtung entgegenzuwirken. Gleich-
zeitig wird die Bebauung flexibel an die vorhandenen Gebäudestrukturen angepasst, da größere 
Gebäude entsprechend mehr Wohneinheiten aufnehmen können, während bei kleineren 
Baukörpern die Anzahl begrenzt bleibt. 
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4.6 Örtliche Bauvorschriften  

Die örtlichen Bauvorschriften  zur Gestalt der Gebäude sowie zu Werbeanlagen gemäß § 84 
Abs. 3 Nr. 1 und 2 NBauO werden aus dem Ursprungsplan übernommen, so dass der vor-
handene Gebietscharakter entsprechend erhalten bleibt und sich somit auch neue Haupt- sowie 
Nebenanlagen in Ihrer Gestalt an die vorhandene Bebauung im Plangebiet sowie der Umgebung 
anpassen. 

Im Plangebiet sind neben der üblichen Massivbauweise auch alternative Bauweisen (z. B. 
Holzständerbauweise) möglich, sofern die örtlichen Bauvorschriften im Textteil B sowie die 
sonstigen bauordnungsrechtlichen Anforderungen berücksichtigt werden. Damit soll eine 
flexible, zugleich ortsbildverträgliche und nachhaltige Umsetzung der neuen Einfamilienhäuser 
möglich sein. 

5 Verkehr 

 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet wird im Westen über den Böhmsholzer Weg sowie im Osten über den 
Schnellenberger Weg erschlossen. Beide Straßen münden südlich in die Hauptstraße (K36), 
über die man in ca. 10 min mit dem Auto sowie in ca. 20 min mit dem Fahrrad in der Lüneburger 
Innenstadt angebunden ist.  

Die Gebäude der ehemaligen Hofstellen im östlichen Teil sollen, wie im Bestand, über die 
beiden vorhandenen Zufahrten am Schnellenberger Weg angefahren werden. Die drei 
zukünftigen Einfamilienhäuser sowie die alte Scheune im Westen des Plangebiets werden über 
die vorhandene Zufahrt im Nordwesten bzw. über eine zusätzliche Zufahrt im Südwesten am 
Böhmsholzer Weg angefahren. Die Zufahrten werden in der Planzeichnung entsprechend 
festgesetzt. 

Ruhender Verkehr 

Die erforderlichen Stellplätze sind innerhalb der Grundstücksfläche des Hofes nachzuweisen.  

ÖPNV 

���m���1�-�:���v�•�l�����m�|�=�;�u�m�†�m�]���0�;�=�b�m�7�;�|���v�b�1�_���7�b�;�����†�v�_�-�t�|�;�v�|�;�t�t�;���A���m���7�;���$	Á	Á�m�;�m�>, an der die Buslinie 5201 
mehrmals am Tag zwischen Salzhausen ZOB und dem Bahnhof Lüneburg verkehrt. 

6 Grünordnung und Artenschutz  

6.1 Grünordnung  

Bestand 

Das Plangebiet ist im östlichen Bereich durch die Gebäude der ehemaligen landwirtschaftlichen 
Hofstelle sowie die Hofflächen zwischen den Gebäuden teilweise versiegelt. Im westlichen und 
südlichen Bereich befinden sich größere dorfgerecht angelegte Grünflächen Im Nordwesten 
und Westen sowie im Nordosten befinden sich jeweils ein Eichenhain mit alten 
großgewachsenen Stieleichen.  

Entlang des Schnellenberger Weges am Ostrand des Plangebiets stehen jeweils sich nördlich 
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und südlich der großen Scheune eine ortsbildprägende Baumreihe mit weiteren Stieleichen, 
unterbrochen durch die vorhandenen Zufahrten. 

Entlang der Hauptstraße im Süden befindet sich zudem ein Gehölzstreifen mit Überhältern im 
Südwesten und zwischen den Hofgebäuden im östlichen Bereich des Plangebiets eine 
ortsbildprägende Rosskastanie als Hofbaum. 

Grünordnerische Festsetzungen 

Die dorftypisch und -prägenden Eichenhaine im Nordwesten und Nordosten des 
Geltungsbereichs werden flächenhaft zum Erhalt festgesetzt. Einzelne Bäume können aus 
Baumpflegegründen entfallen, sofern der Charakter des flächenhaften Eichenhains erhalten 
bleibt. Ggf. kann es auch erforderlich sein, dass einzelne Gehölze bei Umsetzung der baulichen 
Maßnahmen in den Randbereichen zu den Baufenstern hin entnommen werden müssen, um 
das Ziel der Nachverdichtung unter Wahrung des Abstandes zum denkmalgeschützten 
Gebäude zu ermöglichen. Insgesamt ist der Charakter des Eichenhains dauerhaft zu erhalten, 
zu pflegen und ggf. durch Nachpflanzung zu bewahren. 

Die Baumreihen mit Eichen an der östlichen Plangebietsgrenze und die ortbildprägende 
Rosskastanie zwischen den Bestandsgebäude im Osten sowie zwei Eichen im Südwesten, 
zwischen denen die Zufahrt verlaufen soll, werden als Einzelbäume zum Erhalt festgesetzt.  

Die große Linde südlich angrenzend am denkmalgeschützten Gebäude kann mit der Umnutzung 
und damit Sanierung des Gebäudes voraussichtlich nicht erhalten werden und ist somit 
abgängig. 

Im Januar 2022 wurde ein Baumgutachten (vgl. Anlage zur Begründung) durch einen Baum-
sachverständigen erarbeitet. Hierbei wurden bereits Pflegerückstände in den Baumkronen der 
Eichenhaine festgestellt. Eichen sind Lichtbäume und können durch Überlagerung der 
Baumkonen stark in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Die vorhandenen Eichenhaine 
weisen bereits teilweise abgestorbene Baumkronen auf, sodass gemäß dem Gutachten 
sechs Bäume im Bereich der Eichenhaine im Sinne der Pflege und dem langfristigen Erhalt zu 
entnehmen sind. Die genaue Lage ist dem Gutachten zu entnehmen.  

Es wird festgesetzt, dass die Ersatzpflanzungen dabei in der Qualität Hochstamm, 
Stammumfang 18-20 cm, gemessen 1,3 m über dem Erdboden, mind. 3x verpflanzt, 
drahtballiert anzupflanzen zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen sind. 

Zudem sind Pflanzgruben mit einem mindestens 12 m3 durchwurzelbaren Raum mit geeignetem 
Substrat bei einer Breite von mindestens 2 m, einer Tiefe von mindestens 1,5 m und einer 
offenen Fläche von mindestens 10 m2 herzustellen und durch geeignete Maßnahmen gegen das 
Überfahren zu sichern. Standorte für Standleuchten, Schilder, Trafostationen sind innerhalb der 
Baumscheiben nicht zulässig. Hierdurch sollen entsprechende Anpflanz- und Wuchs-
bedingungen der anzupflanzenden Bäume und somit die Durchgrünung des Plangebiets dauer-
haft sichergestellt werden. 

Es wird für die Bauausführung darauf hingewiesen, dass bei Bautätigkeiten die erforderlichen 
Maßnahmen der DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen", der R-SSB " Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetations-
beständen bei Baumaßnahmen" sowie der ZTV-Baumpflege zu treffen sind.  

6.2 Artenschutz  und FFH-Verträglichkeit  

Östlich des Plangebiets in ca. 170 m Entfernung befindet sich das FFH-���;�0�b�;�|�� �A���t�l�;�m�-�†�� �l�b�|��
���;�0�;�m�0�œ�1�_�;�m�>���P�
�
��-Gebiet 2628-331�Q�7���7�-�v�����-�|�†�u�v�1�_�†�|�Œ�]�;�0�b�;�|���A���-�v�;�m�0�†�u�]�;�u�����-�1�_�|�-�t�>���P���"������	Á��
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281) sowie das Landschaftsschutzgebiet des Landkreises Lüneburg. Auswirkungen auf die 
Schutzgebiete durch die Planung sind nicht zu erwarten. 

Im Rahmen des weiteren Verfahrens werden die artenschutzrechtlichen Belange, soweit erforderlich, 
ergänzt. 

7 Emissionen und Immissionen 

Bei der Festsetzung eines Dorfgebiets ist die Wechselwirkung zwischen Wohnnutzung und 
landwirtschaftlich geprägten Emissionen aus der Umgebung zu beachten. In direkter Umgebung 
südlich des Plangebiets besteht weiterhin eine aktive Hofstelle, die typischerweise mit 
immissionsrelevanten Einwirkungen wie Gerüchen, Lärm oder Staub verbunden ist. 

Aufgrund der Struktur der umgebenden Bebauung sowie die vorherrschende wohnbauliche 
Nutzung im Nahbereich, wird davon ausgegangen, dass keine unzumutbaren Beein-
trächtigungen zu erwarten sind. Insbesondere befinden sich bestehende Wohnnutzungen 
bereits näher an der landwirtschaftlichen Hofstelle, sodass davon auszugehen ist, dass gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse auch für das Plangebiet sichergestellt sind. 

Gewerbliche Nutzungen im Geltungsbereich sollen neben der Wohnnutzung zur Wahrung der 
dörflichen Nutzungsmischung zulässig sein. 

8 Ver- und Entsorgung 

Oberflächenentwässerung  

Derzeit versickert das auf den privaten Flächen anfallende Oberflächenwasser auf dem 
Grundstück. Da keine wesentliche Mehrversiegelung durch die Planung zu erwarten ist, wird 
davon ausgegangen, dass weiterhin das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser im 
Plangebiet, wie im Bestand versickert. 

Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt über das bestehende zentrale Versorgungsnetz Avacon Wasser 
GmbH. 

Schmutzwasserentsorgung 

Das anfallende Schmutzwasser ist über die Schmutzwasserkanalisation der Samtgemeinde 
Gellersen abzuführen. 

Brandschutz 

Der Löschwasserbedarf ist durch die Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen. 
Bei der Bemessung einer ausreichenden Wasserversorgung zur wirksamen Brandbekämpfung 
kann das Merkblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) in 
der jeweils geltenden Fassung als technische Regel herangezogen werden. 
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Strom-, Wärme- und Gasversorgung 

Die Energieversorgung erfolgt über einen konzessionierten Anbieter. Mittel - bis langfristig wird 
die Möglichkeit der Wärmeversorgung mittels Geothermie angestrebt. Eine abschließende 
Prüfung zur Umsetzung erfolgt unabhängig vom Bebauungsplanverfahren. 

Abfallentsorgung  

Die Abfallentsorgung erfolgt durch die GfA Lüneburg �K gkAöR. 

Telekommunikation / Breitbandversorgung  

Die Versorgung mit Telekommunikations- und Breitbandeinrichtungen erfolgt über einen 
konzessionierten Anbieter. 

Brandschutz 

Gemäß § 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren 
(Brandschutzgesetz �K BrSchG) hat die zuständige Kommune für eine ausreichende Lösch-
wasserversorgung im Planungsbereich zu sorgen. Für die Festlegung der erforderlichen 
Löschwassermenge kann das Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches e.V. in der jeweiligen Fassung herangezogen werden. 

Die Zufahrten für die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge müssen den Anforderungen der 
Landesbauordnung (§ 4 Abs. 1 NBauO) und der DIN 14090 genügen und sind im Rahmen der 
Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 

�,�†�=�-�_�u�|�;�m�� �†�m�7�� �
�t�œ�1�_�;�m�� �=	Á�u�� �7�b�;�� �
�;�†�;�u�‰�;�_�u�� �v�b�m�7�� �m�-�1�_�� �7�;�m�� �A�!�b�1�_�|�t�b�m�b�;�m�� 	Á�0�;�u�� �
�t�œ�1�_�;�m�� �=	Á�u�� �7�b�;��
�
�;�†�;�u�‰�;�_�u�>���K Fassung Februar 2007 �K zu planen, herzustellen, zu kennzeichnen, instand zu 
halten und jederzeit für die Feuerwehr benutzbar freizuhalten. 

9 Denkmalschutz, Altlasten, Kampfmittel, Bodenordnung  

Denkmalschutz 

Das Haupthaus als Teil des Schlüschenhofs im östlichen Bereich des Plangebiets ist gemäß § 3 
Abs. 2 NDSchG ein eingetragenes Einzeldenkmal. 

Es handelt sich dabei um einen eingeschossigen freistehenden Fachwerkbau in Zweiständer-
bauweise mit Backsteinausfachungen unter Halbwalmdach. Errichtet um 1650. Erneuerung der 
Außenwände und Fenster Mitte des 19. Jahrhunderts. Modernisierungen im Wohnteil mit 
Fenstervergrößerung, Ofeneinbau, Innentüren, Lambris und Umbau des Wirtschaftsgiebels um 
1920. 

Hierzu fand im September 2024 ein Vor-Ort -Termin mit der oberen und unteren Denkmal-
schutzbehörde des Landkreises Lüneburg statt. Der Denkmalschutz des Gebäudes wurde 
bestätigt. 

Der wohnbaulichen Nachverdichtung durch die drei hofartigen Einfamilienhäuser westlich des 
Haupthauses im Sinne der Festsetzungen des Bebauungsplanes und des Funktionskonzepts 
(vgl. Anlage 1 zur Begründung bzw. Abb. 5) wurde durch die Denkmalschutzbehörde 
zugestimmt. Die Gestaltung der neuen Gebäude soll sich in Materialität und Erscheinungsbild 
dem Hauptgebäude unterordnen. Durch die Festsetzung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Materialität und Farbe sowie der Festsetzung der Traufhöhe von maximal 4 Metern werden die 
Anregungen nun planungsrechtlich umgesetzt.  
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Gemäß der Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde wurde durch den Eigentümer in 
diesem Jahr übergangsweise ein Notdach installiert, sodass weitere Schäden am Gebäude 
vermieden werden. 

Das Denkmal wurde zudem als nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB in die 
Planzeichnung aufgenommen. 

Altlasten / Kampfmittel  

Derzeit sind keine Hinweise zu Kampfmittel und Altlastenverdachtsflächen innerhalb des 
Plangebiets bekannt. Bis zum Entwurf wird ein Antrag auf Auswertung der Luftbilder beim 
Kampfmittelr äumdienst gestellt.  

Bodenordnung 

Maßnahmen zur Ordnung von Grund und Boden sind nicht notwendig . 

10 Flächenangaben 

 Fläche in ha 

Dorfgebiet  0,92 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche  0,08 

Geltungsbereich gesamt 1,00 

11 Kosten 

Der Gemeinde Südergellersen entstehen durch die Planung keine Kosten.  

 
 

 

 

Die Begründung wurde in der Sitzung des Rates der Gemeinde Südergellersen am 
..................................... gebilligt. 

 

Südergellersen, den ............................................           �;�;�: ......................................... 
                    Bürgermeisterin 



Sachverständigenbüro  
Dipl. Ing. Forstwirtschaft Hans Bahr 
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Grundstück: Heiligenthal – Schlüschenhof 
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Auftraggeber:  
 

Herr Dr. Drömann  
Heiligenthal  - Schlüschenhof  

 
21394 Südergellersen  

 



Sachverständigenbüro  
Dipl. Ing. Forstwirtschaft Hans Bahr 
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Baumsachverständiger Dipl. Ing. Hans Bahr  
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Anlass und Zweck :  

Auf dem Grundstück Heiligenthal – Schlüschenhof  in 21394 Südergellersen, 
soll ein Bauvorhaben realisiert werden. Im Umfeld  der geplanten Bautätigkei-
ten befinden sich einige Bäume, die im Rahmen der Ve rkehrssicherung ent-
nommen werden sollten . Der Baumbestand wurde im Vorfeld aufgenommen 
und im Zuge der Begehungen durch den Sachverständigen ergänzt.  

 

Zur Methodik  

Die Erfassung des Baum bestandes erfolgte durch das  Büro der EPS  Erdmann 
Pluschke Stadtplanung. Ein v orabgestimmter Lageplan wurde dem Sachver-
ständigen zur Verfügung gestellt.  

Begutachtet wurden alle sich auf dem Grundstück stehenden  Bäume.  Nicht 
aufgeführt wurden die Obstgehölze, deren Erhalt aufgrund von Verstümme-
lung abzulehnen ist.  

Die Ermittlung der Stammdurchmesser erfolgte auf Basis einer elektronischen 
Kluppe der Firma Leica. Die Kronendurchmesser wurden abgeschritten. Die Vi-
talitätseinschätzung und Überprüfung der Verkehrssicherheit erfolgte durch 
Sichtkontrolle auf Basis der FLL Baumkontrollrichtlinie 2020.  Für die Erstellung 
der Gehölzplan wichtiges wurde fotographis ch festgehalten.  

 

Ortsbesichtigung und zur Verfügung gestellte Unterlagen 

Die erste Ortbesichtigung und Aufnahme des Baumbestandes wurde  am  
06 .1 2.202 1 durch den Sachverständigen durchgeführt.  Am 23 .1.2022 wurden  
ergänzende Fotos beigeordnet.  

Für die Begehung und Baumaufnahme  wurden seitens des Auftraggebers 
folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:  

Planungsentwurf Lageplan und B -Plan Nr. 5 mit Baum Plan durch das Büro 
„eps“ Erdmann, Pluschke Stadtplanung, Bleckengrund 8, 21335 Lüneburg.  
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Das Grundstück Heiligenthal „Schlüschenhof“ verläuft in grob ostwestlicher 
Richtung . 

Der Hauptzufahrtsbereich zum Grundstück erfolgt von der Südost seite , ausge-
hend von der Straße „ Schnellenberger Weg“  – Ecke Hauptstraße. Zwei weitere 
Zufahrten befinden sich jeweils an der Nordostseite, vom Schnellenberger Weg 
und an der Nordwestseite , von der Straße  Böhmsholzer Weg.  

Der Altbaumbestand  auf dem Gesamtgrundstück  besteht mehrheitlich aus 
Stieleichen . (Quer cus robur) Er lässt sich grob in drei teilweise ineinandergrei-
fende  Eichenhaine einteilen. Die Haine befinden sich an der Nordostseite, an 
der Nordwestseite mit Übergang zum Westen, Richtung Grundstück smitte.  

Zwischen den einzelnen Eichenhainen , mit Unterbrechung durch die Bestands-
gebäude  und den Zufahrten,  werden die Grundstückgrenzen von einer Baum-
reihe begleitet. Zusätzlich befinden sich in der Grundstücksmitte einige solitär 
stehende Bäume.  

Lt. Planung soll das an der Westseite des Grundstückes stehende Wirtschafts-
gebäude abgebaut und im mittleren Teil des Grundstückes im Zuge der Schaf-
fung von Wohnraum erneut aufgebaut werden.  

Zur Realisierung der Maßnahme ist es erforderlich die im Lageplan als Nr. 31, 
32 und 48 gekennzeichneten Gehölze zu entneh men. Die drei benannten 
Bäume weisen einseitige Kronenbildung durch Dichtstand und des Hineinwach-
sens in das vorhandene Lichtraumprofil auf. Für die zukünftige Nutzung des 
Grundstückes stellen sie somit eine Verkehrsgefährdung da. Maßnahmen zur 
Beseitigung der Verkehrsgefährdung Inform einseitiger Kroneneinkürzung sind 
aus Sicht des Sachverständigen abzulehnen. Derartige Eingriffe, die weit über 
den Starkastbereich (Ast mit einem Durchmesser über 10 cm) sind lt. ZTV 
Baumpflege abzulehnen und als kontraproduktiv zu bezeichnen, da eine kurz-
fristiges Einfaulen der Schnittstellen zu erwarten ist.  

Als Ausgleich für die drei zu entnehmenden Bäume wird eine Neubepflanzung 
an der an der Stelle des abgerissenen Wirtschaftsgebäudes vorgeschlagen. Mit 
dieser Maßnahme w ird die durch das beseitigte Gebäude entstandene Lücke 
der Baumreihe geschlossen. Als Ersatz sollte sollten Eichen mit einem Stamm-
durchmesser von 20 -25 cm, Hochstamm aus extra weitem Stand durch ein 
Fachunternehmen gepflanzt werden.  
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Der gesamte Baum bestand  wird im Anhang in einer Tabelle aufgeführt. Neben 
der Aufnahme der baumbezogenen Daten, erfolgt eine Vitalitätseinschätzung 
gemäß ZTV Baum kontrolle  20 20 . Zusätzlich werden Maßnahmen zur Erhaltung 
bzw. der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit vorgeschlagen.  

Der  Baumbestand auf dem Grundstück weist insgesamt deutliche Zeichen von 
Pflegerückständen auf . Durch den Dichtstand der einzelnen Bäume zueinan-
der, kam es in Teilen zu einem Überwachsen der Baumkronen durch die Nach-
barbäume mit der Folge des Absterbens ganzer Kronenteile. Bei der Baumart 
Eiche, als Lichtbaumart,  nicht ungewöhnlich. Diese Bäume sind aufgrund feh-
lender Zukunftsentwicklung und Bruchver sagen zu entnehmen.  

Weitere  Baumkronen haben sind durch Dichtstand in das vorhandene Frei-
raumprofil (Lichtraum) zur Straßenseite verlagert und stellen eine erhöhte Ge-
fahr durch Ast -  und Kronenbruch im Sinne der Verkehrssicherungspflicht dar. 
Eine Eiche im nordöstlichen Eichenhain ist durch den Hallimasch Pilz ( Armilla-
ria spp .) im unteren Stammbereich befallen. Das Gehölz ist zu entnehmen.  

Die zum Südwesten, zur Hauptstraße angrenzende Eichenbaumr eihe weist 
sichtbare Vitalitätsprobleme Inform von Tot -  und Trockenholzbildung bis in 
den Starkastbereich (Ast mit einem Durchmesser über 10 cm) auf. Mögliche 
Ursachen sind Wurzelschäden durch die Erweiterung des angrenzenden Geh-
weges.  

 
Zusammenfassung Baumbestand Heiligenthal, Schlüschenhof in Sü-
dergellersen :  

 

Wie bei den Begehungen festgestellt, weist der Baumbestand insgesamt einen 
durch rechtzeitige fehlende Pflegemaßnahmen vernachlässigten Zustand auf . 
Ineinander gewachsene Baumkrone n durch Dichtstand verhinderten eine na-
türliche Kronenentwicklung.  

Eine zukünftig positive Entwicklung für die zur Fällung vorgeschlagenen Bäume 
ist auszuschließen. Speziell bei den Randbäumen werden Kronenpflegemaß-
nahmen durch ein Fachunternehmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 
erforderlich 

Alle vorgeschlage nen  Maßnahmen wurden dokumentiert, soweit dies durch 
den Dichtstand der Bäume möglich war.  
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Lankau , 08 .4 .2022   _ _____ Hans Bahr____________  

 

  

Baumsachverständiger Dipl. Ing. Hans Bahr  
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Anhang:  Baum - und Maßnahmenliste : 

 

Baum-
Nr.:

Baumart: Stand-
ort:

Baumhöhe 
[m]:

Krone
n-

breite

Stamm-
durchm
esser Zustand

Handlungs-
Bedarf?

1 Eiche
südliche Baumreihe
Schnellenberger Weg

21 12 86
Dichtstand

K: Astungswunden
St: Blitzriß Süd

Einkürzung 
Krone

2 Eiche
südliche Baumreihe
Schnellenberger Weg

21 12 86 Dichtstand
Einkürzung 

Krone

3 Eiche
südliche Baumreihe
Schnellenberger Weg

18 6 51 Dichtstand Kronenpflege

4 Eiche
südliche Baumreihe
Schnellenberger Weg

21 10 65
Schrägstand

Krone asymmetrisch 
ost-west

keine 
Maßnahme

5 Eiche
südliche Baumreihe
Schnellenberger Weg

23 16 98
keine 

Maßnahme

6 Rosskastanie Hof 18 16 98

Drehwuchs
beginnende 

Pseudomonas-
Rindenkrankheit

keine 
Maßnahme

7 Eiche
nördliche Baumreihe 
Schnellenberger Weg

19 11 86 K: einseitig nach süd
keine 

Maßnahme

8 Eiche
nördliche Baumreihe 
Schnellenberger Weg

17 8 65 K: eingeklemmt
keine 

Maßnahme

9 Eiche
nördliche Baumreihe 
Schnellenberger Weg

21 12 92 K: Astungswunden 
keine 

Maßnahme



Sachverständigenbüro  
Dipl. Ing. Forstwirtschaft Hans Bahr 

 

------    ------    ------    ------       ------ 

_____________________________________________________________________________ 
Baumsachverständiger Dipl. Ing. Hans Bahr  
Finanzamt Ratzeburg   UID: DE269126820 

7 

 

 

10 Eiche nördliche Baumreihe 
Schnellenberger Weg

19 7 58 Schrägstand zur Straße Fällung

11 Eiche nördliche Baumreihe 
Schnellenberger Weg

21 11 73
Krone:

 einseitig zur Straße, 
licht

Einkürzung Krone

12 Eiche
Baumgruppe (Eichen)

nord-östliche
Grundstücksgrenze

22 6 65 Dichtstand keine Maßnahme

13 Eiche
Baumgruppe (Eichen)

nord-östliche
Grundstücksgrenze

21 6 53 keine Maßnahme

14 Eiche
Baumgruppe (Eichen)

nord-östliche
Grundstücksgrenze

20 5 48 keine Maßnahme

15 Eiche
Baumgruppe (Eichen)

nord-östliche
Grundstücksgrenze

21 7 65 keine Maßnahme

16 Eiche
Baumgruppe (Eichen)

nord-östliche
Grundstücksgrenze

19 7 56 K: eingeklemmt keine Maßnahme

17 Eiche
Baumgruppe (Eichen)

nord-östliche
Grundstücksgrenze

23 14 98 K: Astausbruch Kronenpflege

18 Eiche
Baumgruppe (Eichen)

nord-östliche
Grundstücksgrenze

19 8 63
Schrägstand s-w

K: einseitig
Einkürzung Krone

19 Eiche
Baumgruppe (Eichen)

nord-östliche
Grundstücksgrenze

23 14 92 keine Maßnahme
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20 Eiche
Baumgruppe (Eichen)

nord-östliche
Grundstücksgrenze

7 4 35
K: einseitig zum 

Nachbargrundstück
St: Riß

Fällung

21 Eiche
Baumgruppe (Eichen)

nord-östliche
Grundstücksgrenze

21 13 65 K: einseitig zum Hauskeine Maßnahme

22 Eiche
Baumgruppe 

nord-westliche 
Grundstücksgrenze

19 14 93
K: einseitig zum 

Nachbargrundstück
keine Maßnahme

23 Eiche
Baumgruppe 

nord-westliche 
Grundstücksgrenze

18 11 76
K: einseitig

St: Baumfremder 
Bewuchs (Efeu)

Einkürzung Krone

24 Esche
Baumgruppe 

nord-westliche 
Grundstücksgrenze

19 12 92
K: Astausbrüche,

einseitig zum Nachbarn
Einkürzung Krone

25 Eiche
Baumgruppe 

nord-westliche 
Grundstücksgrenze

21 6 54
Schrägstand

Stammfuß: Pilzbefall 
(Hall imasch) s-w

Fällung

26 Eiche
Baumgruppe 

nord-westliche 
Grundstücksgrenze

23 9 92 K: einseitig GrundstückEinkürzung Krone

27 Eiche
Baumgruppe 

nord-westliche 
Grundstücksgrenze

22 8 66 Schrägstand Süd keine Maßnahme

28
Eiche

Baumgruppe 
nord-westliche 

Grundstücksgrenze
22 9 64

K:
einseitig Grundstück

Einkürzung Krone

29
Eiche

Baumgruppe 
nord-westliche 

Grundstücksgrenze
20 7 62

K:
einseitig Grundstück

Einkürzung Krone
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30 Eiche
Baumgruppe 

nord-westliche 
Grundstücksgrenze

18 6 65
Schrägstand

K: einseitig Grundstück
Astausbrüche

Fällung

31 Eiche
Baumgruppe

Grundstück Mitte
21 7 53 Entnahme

32 Eiche
Baumgruppe

Grundstück Mitte
21 6 68 Entnahme

33 Eiche
Baumgruppe

Grundstück Mitte
18 5 57

Krone teilweise 
abgestorben

St: Rindenschäden
Fällung

34 Eiche
Baumgruppe

Grundstück Mitte
18 8 51

Schrägstand
K: einseitig zum 

Nachbarn
Einkürzung Krone

35 Eiche
Baumgruppe
Westgrenze 19 8 58

K: 
einseitig zum 
Grundstück

Einkürzung Krone

36 Eiche

 
nord-westliche 

Grundstücksgrenze, 
Grenzbaum

22 14 99
St: 

Astungswunden >10cm
Einkürzung Krone

37 Eiche
Baumgruppe 

nord-westliche 
Grundstücksgrenze

22 8 56
K: Astausbrüche

St: Astungswunden
Einkürzung Krone

38 Eiche
Baumgruppe 

nord-westliche 
Grundstücksgrenze

22 11 83 keine Maßnahme

39
Eiche

Baumgruppe
Westgrenze 19 8 49 Einkürzung Krone
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40 Eiche
Baumgruppe
Westgrenze 20 11 59

K: 
Verlagert zum Gebäude

Einkürzung Krone

41 Eiche
Baumgruppe 

Böhmsholzer Weg,
südlich Auffahrt

21 11 72
St: Astungswunden

Rindenschäden
keine Maßnahme

42 Eiche
Baumgruppe 

Böhmsholzer Weg,
südlich Auffahrt

23 14 112 Einkürzung Krone

43 Eiche
Baumgruppe 

Böhmsholzer Weg,
südlich Auffahrt

19 4 50 Schrägstand
Kronenpflege
Einkürzung?

44 Eiche
Baumgruppe 

Böhmsholzer Weg,
südlich Auffahrt

25 14 86 Gabelung in 4m Höhe

Kronenpflege
Einkürzung 

Krone!

45 Eiche
Baumgruppe 

Böhmsholzer Weg,
südlich Auffahrt

22 11 66 K: Astausbrüche Kronenpflege

46 Eiche
Baumgruppe 

Böhmsholzer Weg,
südlich Auffahrt

21 10 72 Kronenpflege

47 Eiche
Baumgruppe 

Böhmsholzer Weg,
südlich Auffahrt

18 7 84

Vitalität 2-3 
mittelstark-stark 

geschädigt
Wurzelschäden 

Kronenpflege

48 Eiche
Baumgruppe 

Böhmsholzer Weg,
südlich Auffahrt

18 6 84

Vitalität 2
mittelstark-stark 

geschädigt
Wurzelschäden 

Fällung
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49 Eiche
Baumgruppe 

Böhmsholzer Weg,
südlich Auffahrt

18 6 62
K: 

einseitig zum 
Grundstück

Kronenpflege, Einkürzung

50 Eiche
Baumgruppe 

Böhmsholzer Weg,
südlich Auffahrt

19 4 52 keine Maßnahme

51 Eiche
Baumreihe 

Hauptstraße
20 12 91 Kronenpflege

52 Eiche
Baumreihe 

Hauptstraße
20 16 142

3-fach Gabelung
Pflegerückstände

Stamm- + Wurzelbrut
 Einkürzung Krone

53 Eiche
Baumreihe 

Hauptstraße
19 12 142 keine Maßnahme

54 Eiche
Baumreihe 

Hauptstraße
20 8 142 keine Maßnahme

55 Eiche
Baumreihe 

Hauptstraße
21 9 142 keine Maßnahme
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Abb. 1: Blickrichtung Süden, Schnellenberger Weg. Kronenverlagerung zur 
Straßenseite.  
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Abb. 2: Kronenüberhang zur Hauptstraße  
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Abb: 3: Im Vordergrund, Verlauf der Hauptstraße. Durch Nachbarbäume über-
wachsene Eiche, Bild Mitte. Der Baum ist zu entnehmen.  
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Abb. 4 : Überwachsene Eiche Richtung Norden zum Anliegergrundstück  
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Abb. 5: Überwachsen und Verlagerung der Krone zum Nachbargrundstück. 
Eine Regeneration der Krone ist auszuschließen.  
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Abb. 6: Blick in die Baumkrone, te ilweise abgestorben mit geringer Feinastbil-
dung  
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Abb. 7: Stamm mit Hallimaschbefall. Die Eiche ist zu entnehmen.  
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Abb. 8: Teil des Eichenhains an der Westseite. Eiche mit abgebrochener Krone  
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Abb. 9: Blickrichtung Norden, Böhmsholzer Weg. Kronenpflege im Rahmen der 
Verkeh rssicherungspflicht durch Bildung von Tot-  und Trockenholz  






